
• , Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 

Aktenzeichen: BKB-17/2992-01 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG, § 32 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1a, § 32 Abs. 1 Nr. 2 ARegV 

wegen 	 Genehmigung des Regulierungskontosaldos 2013 bis 2016 und 
der Verteilung durch Zu- und Abschläge auf die Erlösobergren-

zen 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom-

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

die Beisitzerin Dr. Ursula Heimann 

und den Beisitzer Wolfgang Wetzl, 

auf Antrag der Pfalzwerke Netz AG, Kurfürstenstraße 29, 67061 Ludwigshafen, ge-

setzlich vertreten durch den Vorstand, 

- Antragstellerin -
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am 02.03.2021 beschlossen: 

1. 	 Der Regulierungskontosaldo für die Jahre 2013 bis 2016 sowie die Vertei-

lung durch Zu- bzw. Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

der Jahre 2018 bis 2023 der Antragstellerin werden gemäß Anlage 1 dieses 

Beschlusses genehmigt. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

2. 	 Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 

Gründe 

1. 	 Sachverhalt 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 30.06.2017 einen Antrag auf Genehmi-

gung der Zu- bzw. Abschläge aus dem Regulierungskonto der Jahre 2013 bis 2016 

gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a i.V.m. § 34 Abs. 4 ARegV gestellt. 

Die Beschlusskammer hat am 29.11.2018 (Az.. BKB-17/2992-01) für die Pfalzwer-

ke Netz AG und am 06.12.2018 (AZ. BKB-17/2992-01) für den Energie- und Bäder-

betrieb Hauenstein eine vorläufige Anordnung hinsichtlich des Regulierungskontos 

der Kalenderjahre 2013 bis 2016 sowie der Verteilung durch Zu- bzw. Abschläge 

auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Jahre 2018 bis 2023 erlassen. 

Die Beschlusskammer hat der Antragstellerin gemäß § 67 Abs. 1 EnWG mit Schrei-

ben vom 16.11.2020 und vom 27 .01.2021 Gelegenheit gegeben, sich zu der beab-

sichtigten endgültigen Entscheidung der Beschlusskammer zu äußern. 

Die Antragstellerin hat unter anderem mit Schreiben vom 10.02.2021 Stellung ge-

nommen. 

Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, 

wurde gemäß § 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. Das 

Bundeskartellamt und die Landesregulierungsbehörde wurden gemäß § 58 Abs.1 

S. 2 EnWG beteiligt. 

Im Übrigen wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 
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II. 	 Begründung 

1. 	 Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemaß § 54 Abs. 1 und 3 EnWG die zuständige Regu-
lierungsbehörde. 

Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 $ . 1 EnWG. 

2. 	 Ermittlung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen 

der Jahre 2018 bis 2023 nach§ 5 Abs. 3 ARegV 

2.1 Ermächtigungsgrundlage 

Die Genehmigung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlö~obergrenzen der Antragstel-

lerin für die Jahre 2018 bis 2023 erfolgt auf Grundlage des§ 29 Abs. 1 EnWG, § .32 

Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a, § 32 Abs. 1 Nr. 2 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde genehmigt gemäß §§ 5 Abs. 3 und 34 Abs. 4 ARegV Zu-

bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Antragstellerin für die Jahre 2018 bis 

2023, die sich aus dem Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2016 ergeben. 

Die ermittelten Differenzen nach § 5 Abs. 1 ARegV und die Zu- und Abschläge sind 

gemäß § 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen. 

Für die Berechnung der Zu:- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen wird zunächst 

der Saldo zum 31.12.2016 ermittelt. Dieser wird sodann um ein Jahr aufgezinst, um 

zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Regulierungskontosaldos erst im Jahre 

2018 beginnt. 

Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31 .12.2016 erfolgt in sechs gleichmä-

ßigen Raten ab dem Jahr 2018. Zusätzlich erfolgt eine Verzinsung des im jewemgen 

Kalenderjahr durchschnittlich gebundenen Saldos nach § 5 Abs. 2 ARegV: Der 

Zinssatz für die Aufzinsung im Jahr 2017 und im gesamten Auflösungszeitraum ent-
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spricht dem 10-jährigen Durchschnitt der von der Bundesbank veröffentlichten Um-

laufsrenditen "festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten" der Kalender-

jahre 2007 bis 2016 in Höhe von 2, 12 Prozent. 

2.2 Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich für die Jahre 2013 bis 

2016 aus§ 5 Abs. 1 ARegV. Für den Elektrizitätsbereich sind dies im Einzelnen: 

a) 	die Differenz zwischen den nach§ 4 ARegVzulässigen Erlösen und den von 

der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwick-

lungen erzielbaren Erlösen (§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV), 

b) 	 die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV und den in der Erlösobergrenze diesbezüg-

lich enthaltenen Ansätzen (§ 5.Abs. 1 S. 2 ARegV), 

c) 	 die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach§ 11 Abs. 

5 ARegV i.V.m. der Festlegung volatiler Kosten nach § 11 Abs. 5 ARegV zur 

Berücksichtigung von Verlustenergiekosten in der zweiten Regulierungsperi-

ode und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen (§ 

5 Abs. 1 S. 2 ARegV) bzw. der entsprechenden freiwilligen Selbstverpflich-

tung nach§ 11 Abs. 4 S. 2 ARegV sowie 

d) 	die Differenz zwischen den bei effizienter Leistungserbringung entstehenden 

Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösober-

grenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, ·soweit diese Differenz durch 

Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb o-

der Messung durch die Antragstellerin durchgeführt wird, oder durch Maß-

nahmen nach § 21 b Abs. 3a Lind 3b EnWG a.F. sowie nach§ 18b StromNZV 

a.F. verursacht wird(§ 5 Abs. 1 S. 3ARegV in der Fassung vom 26.07.2016). 
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2.2.1 Differenz zwischen zulässigen Erlösen und. erzielbaren Erlö-

sen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der von 

derAntragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung er-

zielbaren Erlöse im Regulierungskonto zu erfassen. Die angepassten Erlösober-

grenzen werden in den Anlagen 3 a bis c den von der Antragstellerin angepassten 

Erlösobergrenzen gegenübergestellt. 

Die für die Jahre 2013 bis 2016 in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze 

gegenüber dem Ansatz der Antragstellerin ermittelten Differenzen ergeben sich 

ebenfalls aus den Anlagen 3 a bis c. 

2.2.1.1 Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV. Dabei sind die gemäß 

§ 4 Abs. 1 und 2 ARegV bestimmten Erlösobergrenzen nach Maßgabe von § 4 

Abs. 3 bis 5 ARegV kalenderjährlich von der Antragstellerin anzupassen. 

Dies umfasst insbesondere die zulässige Anpassung der jeweiligen kalenderjährli-

chen Erlösobergrenze in Folge von Änderungen des Verbraucherpreisgesarhtinde-

xes nach§ 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) sowie Änderungen von dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs: 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 11 

und 12a bis 17 ARegV sowie § 11 Abs. 2 S. 2 und 4 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 

ARegV). 

Sow~it die Beschlusskammer die Erlösobergrenzen für die zweite Regulierungspe-

riode erst nach Beginn der Regulierungsperiode festgelegt hat, ist hinsichtlich der 

zulässigen Erlese des jeweiligen Jahres auf die von der Beschlusskammer festge-

legte kalenderjährliche Erlösobergrenze abzustellen. Die vom Netzbetreiber im 

Rahmen der Anpassung der Erlösobergrenzen angesetzten Werte sind für die be-

treffenden Kalenderjahre insoweit zu korrigieren. 

Dies betrifft die folgenden Jahre und Positionen: 
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2014:  
Netzbetreiber BNetz:A Abweichung 

KAvnb 

Anpassung VP~ I VPlo - PF, 

2015: •Netzbetreiber•2015 

BNetzA 

2015 

Abweichung 

absolut 

t<A vnb 

Anpassung VP~ I VPl0 • PF1 

Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung gemäß der Systemstabilitätsverord-

nung (§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netzentgelten (§ 11 Abs. 

2 S. 1 Nr. 8 ARegV) können auf Basis von Planwerten vorgenommen werden und 

fließen im Rahmen eines Plan-lst-Abgleichs in das Regulierungskonto ein. 

Zudem können jeweils auf Antrag der Antragstellerin gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 

und 2 ARegV Anpassungen der Erlösobergrenze in Folge von Genehmigungen 

a) nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) und 

b) auf Grund eines Härtefalls nach§ 4 Abs. 4 Nr. 2 ARegV 

gewährt werden. 

Eine weitere Anpassung der Erlösobergrenze ist gemäß § 4 Abs. 5 ARegV nach 

Maßgabe des§ 19 ARegV (Qualitätselement) möglich. überdies können Anpassun-

gen aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 

StromNEV in analoger Anwendung erfolgen. 

Die Antragstellerin hat unter dem Aktenzeichen BK8-11 /2992-13 einen öffentlich-

rechtlichen Vertrag mit der Bundesnetzagentur geschlossen. · Durch diesen Vertrag 

wurden die der jährlichen Entgeltbildung zu Grunde zu legenden Beträge geändert. 

Diese Beträge sind im Regulierungskonto beim Abgleich mit den erzielbaren Erlö-

sen zu berücksichtigen. 
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Auszahlungs-
dauer 
[Jahre) 

7 

2013 2014 2015 2016 

Zur Bestimmung der zulässigen Erlöse ist somit generell auf die vor Abschluss des 

öffentlich-rechtlichen Vertrages ursprünglich festgelegten bzw. nach§ 4 Abs. 3 und 

4 ARegV angepassten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen abzustellen. 

In den Anlagen 3a erfolgt jedoch unter „Sonstiges" der Ausweis eines Anpassungs-

betrages aus technischen Gründen bei den zulässigen Erlösen und nicht bei den 

erzielbaren Erlösen. 

Bei der Ermittlung der zulässigen Erlöse der Jahre 2014 bis 2016 hat der Netzbe-

treiber unter Position „Sonstiges" außer·den Beträgen aus dem abgeschlossenen, 

öffentlich-rechtlichen Vertrag auch die Werte für die Erlösobergrenze vom vollstän-

dig aufgenommenen Energieversorgungsnetz des Gemeindewerkes Fußgönnheim 

angesetzt. Die Beschlusskammer hat die Anpassungsbeträge für den Vollnetzüber-

gang Fußgönnheim stattdessen unter der Position Netzveränderungen gemäß§ 26 

Abs. II - V ARegVerfasst (siehe unten). 

Eine Änderung der Erlösobergrenzen erfolgte bei der Antragstellerin auch aufgrund 

von Voll- und Teilnetzübergängen nach§ 26 ARegV. 

Die zu berücksichtigenden Teilnetzübergänge sind in der Anlage 3c ausgewiesen. 

Vol lnetzübergänge: 

Das Energieversorgungsnetz des ·Gemeindewerkes Fußgönnheim: 

Zum 01 .07.2013 hat der im Regelverfahren befindliche Netzbetreiber, die Pfalz-

werke Netz AG, das Energieversorgungsnetz des Gemeindewerkes Fußgönnheim 

vollständig übernommen. 
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Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen wurden durch die Landesregulierungsbe-

hörde Energie des Landes Rheinland-Pfalz mit dem Bescheid unter dem Aktenzei-

chen: 8204 - 38 54 39 für die erste Regulierungsperiode und mit Bescheid unter 

dem Aktenzeichen 8204 - 38 54 39-2 für die zwe.ite Regulierungsperiode gegenüber 

dem Energieversorgungsnetz des Gemeindewerkes Fußgönnheim festgelegt. Das 

Energieversorgungsnetz des Gemeindewerkes Fußgönnheim hat in der ersten und 

zweiten Regulierungsperiode am vereinfachten Verfahren teilgenommen. 

A.uf Grundlage der Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen vom Ener-

gieversorgungsnetz des Gemeindewerkes Fußgönnheim für die erste und zweite 

Regulierungsperiode hat die Beschlusskammer die zulässigen Erlöse für das Ener-

gieversorgungsnetz des Gemeindewerkes Fußgönnheim ermittelt. Dabei wurden 

die Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes und des Produktivitätsfaktors, 

die Anpassung der volatilen Kosten für die Jahre 2014 bis 2016 und die für das Jahr 

2016 geltenden Beträge aus dem abgeschlossenen, offentlich_.rechtlichen Vertrag 

berücksichtigt. 

Die Beschlusskammer hat die zulässigen Erlöse für da.s Energieversorgungsnetz 

des Gemeindewerkes Fußgönnheim um die Kosten aus der erforderlichen Inan-

spruchnahme vorgelagerter Netzebenen und der vermiedenen Netzentgelte gemin-

dert. 

Durch die Landesregulierungsbehörde Rheinland-Pfalz mit dem Bescheid unter 

dem Aktenzeichen 8204 - 38 54 39-2 für die zweite Regulierungsperiode wurden 

dieVerlustenergiekosten gegenüber dem Energieversorgungsnetz des Gemeinde-

werkes Fußgönnheim als volatil festgelegt. Die Verlustenergiekosten in der Aus-

gangsbasis für die Festlegung der Erlösobergrenzen der zweiten Regulierungspe-

riode betragen demnach - Für die Genehmigung der Verlustenergiekosten 

in Höhe von - lagen die Verlustenergiemenge von und der 

Preis in Höhe von zu Grunde. 

Die Verlustenergiekosten vom Energieversorgungsnetz des Gemeindewerkes Fuß-

gönnheim wurden jedoch zusätzlich bei der Festlegung der Erlösobergrenzen der 

Antragstellerin für die zweite Regulierungsperiode auf der Grundlage der freiwilligen 
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Selb~tverpflichtung Verlustenergie (FSV) nach dem Beschluss BK8-13/2992-11  

vom 25.11 .2013 mit einer Verlustenergiemenge von berücksichtigt.  

Um eine doppelte Berücksichtigung der Verlustenergiekosten vom Energieversor- 

gungsnetz des Gemeindewerkes Fußgönnheim, sowohl als volatile· Verlustenergie- 

kosten als auch über die FSV auszuschließen, hat die Beschlusskammer qie den  

anerkannten Kosten zu Grunde liegende Verlustenergiemenge vom Energieversor- 

gungsnetz des Gemeindewerkes Fußgönnheim in Höhe von  

Verlustenergiemenge aus der FSV in Höhe von~u be-

reinigt. Die Ermittlung der ansatzfähigen Verlustenergiekosten vom Energieversor- 

gungsnetz des Gemeindewerkes Fußgönnheim erfolgt daher auf der Basis der Ver- 

lustenergiemenge von  

Die Differenz zwischen den Verlustenergiekosten in der Ausgangsbasis für die Fest-

legung der Erlösobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode in Höhe von 
nd den ansatzfähigen Verlustenergiekosten wird als volatile Kosten vom 

Energieversorgungsnetz des Gemeindewerkes Fußgönnheim berücksichtigt. 

Die zulässigen Erlöse vom Energieversorgungsnetz des Gemeindewerkes Fuß-

gönnh~im sind in der Anlage 3c ausgewiesen. 

Aufgrund der fehlenden Angaben zum Regulierungskonto vom Energieversor-

gungsnetz des Gemeindewerkes Fußgönnheim hat die Beschlusskammer den 

Saldo aus Einzeldifferenzen für das erste Halbjahr 2013 im Auflösungsplan (Anlage 

1) der Pfalzwerke Netz AG mit Null angesetzt. 

Stromverteilernetz des Energie-und Bäderbetriebs Hauenstein: 

Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die erste und zweite Regulierungspe-

riode wurde dürch die Landesregulierungsbehörde Rheinland-Pfalz entsprechend 

mit dem Bescheid vom Dezember 2008 (Az.: 8204- 38 54 71) und vom 17.10.2014 

(Az.: RegK ~ 38 54 71 - 2) gegenüber dem Energie-und Bäderbetrieb Hauenstein 

festgelegt. 
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Zum 01.01.2017 wurde das Stromverteilernetz des Energie-und Bäderbetriebs Hau-

enstein vori derPfalzwerke Netz AG übernommen. Der Vollnetzübergang wird da-

her ab dem Jahr 2017 in der Erlösobergrenze der Antragstellerin berücksichtigt. Für 

die Jahre 2013 bis 2016 sind jedoch separate Anlagen 2 bis 3a für den Energie-

und Bäderbetrieb Hauenstein erforderlich„ Die Salden aus Einzeldifferenzen für die 

Jahre 2013 bis 2016 werden schlussendlich im Auflösungsplan (Anlage 1) der 

Pfalzwerke Netz AG unter „Sonstiges" berücksichtigt. 

2.2.1.1.1 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 

ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich· der Anpassung der Erlösobergrenzen für die Kalenderjahre 2013 bis 

2016 ist die Änderung des Verbraucherpreisgesamtindexe~ nach§ 8 ARegV zu be-

rücksichtigen. Hierfür sind die folgenden Verbraucherpreisgesamtindizes zu ver-

wenden. 

Jahr Basisjahr VPlo ' VPh1 

1 	 1 

2006 101,6 110,7 2013 

2011 102,1 104,12014 

102,1 105,72015 2011 

102,1 106,6 2016 2011 

1 Ygl. https:/Jwww.genesis.destatis.de/genesis/online. unter den Menüpunkten „Themen" 7 „ 61 1Preise" -7 .611 1Verbrau-
cherpreise" -7 „61111 1Verbraucherpreisindex für Deutschland" ~ „61111-0001 1Verbraucherpreisindex (inkl. Verände-
rungsraten): Deutschland, Jahre" 
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2.2.1.1.2 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Ko~tenan­

teilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3 und 9 bis 12 ARegV 

(§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 1. HS ARegV) 

Kosten aus gesetzlichen Abnahme- und Vergütungspflichten (Nr. 1 ), Betriebssteu

ern (Nr. 3), betrieblichen und tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und 

Versorgungsleistungen, soweit diese in der Zeit vor dem 31. Dezember 2008 abge

schlossen worden sind (Nr. 9), der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs

und Personalratstätigkeit (Nr. 10), der Berufsausbildung und Weiterbildung im Un-

ternehmen und von Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich be

schäftigten Betriebsangehörigen (Nr. 11) wurden vom Netzbetreiber gemäß § 4 

Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 1. HS ARegV jeweils auf die im vorletzten Kalenderjahr entstan-

denen Kosten angepasst. 

2.2.1 .1.2.1. 	 KVVK-G-Aufwendungen 

Die Anpassung der Kosten und Erlöse im Zusammenhang mit den Abnahme- und 

Vergütungspflichten des KWKG (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 ARegV) war für das Jahr 

2013 um - und für das Jahr 2014 um - zu korrigieren, da sich 

nach der Meldung des Netzbetreibers Kosten und Erlöse nicht in gleicher Höhe ge-

genüberstanden. Gemäß§ 3 KWKG ist der Anschlussnetzbetreiber verpflichtet, den 

KWK-Strom abzunehmen; die Vergütung des Anlagenbetreibers setzt sich aus dem 

Preis für den KWK-Strom sowie dem KWK-Zuschlag zusammen. Die· Beschluss-

kammer geht davon aus, dass der KWK-Strom vom Anschlussnetzbetreiber zu den 

gleichen Konditionen verkauft werden kann, wie er dem Anlagenbetreiber abzüglich 

des KWK-Zuschlags vergütet wurde. Geringfügige Über- und Unterdeckungen glei-

chen sich dabei im Zeitverlauf aus. Den vom Anschlussnetzbetreiber zu leistenden 

KWK-Zuschlag gleicht der vorgelagerte Übertragungsnetzbetreiber gemäß § 28 

Abs. 1 KWKG finanziell aus. Folglich handelt es sich bei den Aufwendungen nach 

dem KWKG um einen durchlaufenden Posten. Den beantragten Kosten müssen 

Erträge in gleicher Höhe entgege·nstehen. Die Kosten für Aufwendungen nach dem 

KWKG waren daher mit den entsprechenden Erlösen zu neutralisieren. 

-

-

-

-
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2.2.1.1.2.2. 	 Forschung und Entwicklung nach Maßgabe des § 
25a ARegV 

Hinsichtlich der zulässigen Erlöse des Jahres 2016 hat die Beschlusskammer die 

Zuschläge für Kosten aus Forschung und Entwicklung 'in Höhe von ntspre-

chend des ßeschlusses vom 01.09.2020 (Aktenzeichen: BKS-17/2992-31) berück-

sichtigt. 

2.2.1.1.3 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan-

teilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 
S. 1 Nr. 2, 2. HS ARegV) 

Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), ·für die Nachrüstung aufgrund der Systemstabilitätsver-

ordnung (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netzentgelten (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) wurden vom Netzbetreiber auf Basis von Plankosten ge-

mäß§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV angepasst. 

2.2.1.1.4 	 Verlustenergie (FSV Verlustenergie) 2013 

Der Netzbetreiber hat bei der Anpassung der Kosten für die Beschaffung von Ver-

lustenergie auf der Grundlage der freiwilligen Selbstverpflichtung Verlustenergie 

(FSV Verlustenergie) nach§ 11 Abs. 2 S. 2 uhd 4 ARegV, einen Anpassungsbetrag 

in Höhe von in der Erlösobergrenze des Jahres 2013 berücksichtigt. 

Diese Regelung war erstmalig zum 01.01.2011 anwendbar. Entsprechend der Re-

gelungen der FSV Verlustenergie, ergibt sich der Anpassungsbetrag aus der Diffe-

renz zwischen dem Referenzpreis des jeweiligen Kalenderjahres und dem Preis, 

der der Entgeltgenehmigung auf Basis des Jahres 2006 zugrunde lag. Dementspre-

chend ergibt sich ein abweichender Differenzbetrag in Höhe von . Der 

FSV Verlustenergie (BK8-10/105) ist eindeutig zu entnehmen, dass die Erlösober-

grenze durch den Netzbetreiber jährlich um die Differenz aus den genehmigten Ver-

lustenergiekosten und den für das jeweilige Jahr ansatzfähigen Kosten angepasst 

wird. Genehmigt wurden Verlustenergiekosten in Höhe von die somit 

bei der Differenzrechnung angesetzt werden. 
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2.2.1.1.5 Anpassung nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweiterungs-

faktor) gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV 

Die Erlösobergrenze wurde nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) 

gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst. Daher ist diese Anpassung bei der 

Berechnung der zulässigen Erlösobergrenze in der Anlage 3a berücksichtigt wor-

den. Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den An-

gaben der Antragstellerin sind ebenfalls der Anlage 3a zu entnehmen. 

Die entsprechenden Entscheidungen sind überblicksartig in der nachfolgenden Ta-

belle zusammengefasst. 

' 1 

Jahr Aktenzeichen 
1 

2013 B KB-12/2992-21 

2014 BKB-13/2992-21 

2015 BKS-14/2992-21 

2016 BK8-15/2992-21 

2.2.1.1.6 Anpassung Kosten· Saldo Regulierungskonto 

Hinsichtlich der zulässigen Erlöse des jeweiligen Jahres, hat die Beschl.usskammer 

den Saldo des Regulierungskontos entsprechend des Beschlusses vom 24.07.2015 

{Aktenzeichen: BKS-12/2992-11) angepasst. Daraus resultiert ein Saldo des Regu-

lierungs~ontos im Jahr 2014 in Höhe von -1.239.740 €,im Jahr 2015 in Höhe von 

-1.204.589 €. 
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2.2.1.2 Erzielbare Erlöse 

Gemäß§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach§ 4 ARegV zu-

lässigen Erlösen und den von der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tat-

sächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto zu erfas-

sen. Die erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt der tatsächlich im jeweiligen 

Jahr durchgeleiteten Absatzmengen und Leistungswerten mit den zuvor im Rahmen 

der Verprobungsrechnung gemäß § 20 StromNEV ermittelten Entgelten. Bei der 

Bestimmung der erzielbaren Erlöse ist somit auf die tatsächlich physikalisch durch-

geleiteten Mengen und die in Anspruch genommenen Leistungen abzustellen, un-

abhängig davon, ob Forderungen uneinbringlich waren oder Rabatte gewährt wur-

den. 

Die Antragstellerin hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderli-

chen tatsächlich erzielten Erlöse des jeweiligen abgelaufenen Kalenderjahres im 

Rahmen ihrer Mitteilungspflichten nach§ 28 Nr. 2 a.F. ARegV sowie im Rahmen 

der Antragstellung der Beschlusskammer mitgeteilt. 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich für 

die Jahre 2013 bis 2016 die in den Anlagen 2 dargestellten erzielbaren .Erlöse. 

Die Antragstellerin hat unter dem Aktenzeichen BKS-11/2992-13 zur Umsetzung 

höchstrichterlicher Rechtsprechung efnen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der 

Bundesnetzagentur geschlossen. Durch diesen Vertrag wurden die der jährlichen 

Entgeltbildung zu Grunde zu legenden Beträge geändert. Diese Beträge sind im 

Regulierungskonto beim Abgleich mit den erzielbaren Erlösen zu berücksicht igen. 

Dementsprechend sind die erzielbaren Erlöse der Antragstellerin um die sich aus 

dem öffentlich-rechtlichen Vertrag ergebenden Beträge zu korrigieren. 

Stromverteilernetz des Energie-und Bäderbetriebs Hauenstein: 

Die erzielbaren Erlöse des Energie-und Bäderbetriebs Hauenstein für die Jahre 

2013 bis 2016 sind in den separaten Anlagen 2 dargestellt. 
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Die für den Energie-und Bäderbetrieb Hauenstein ermittelten Salden aus Einzeldif-

ferenzen für die Jahre 2013 bis 2016 hat die Beschlusskammer im Auflösungsplan 

(Anlage 1) der Pfalzwerke Netz AG unter „Sonstiges" berücksichtigt. 

2.2.2 Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 
ARegV 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenze jeweils zum 01. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung 

von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach§ 1.1 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 

und 8 ARegV auf Basis des Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze Anwen-

dung finden soll. 

Die diesbezüglich in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Planansätze 

sind den in diesem Kalenderjahr tatsäch.lich entstandenen Kosten gegenüberzustel-

len. Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 

ARegV zu berücksichtigen. 

Die Antragstellerin hat für die Kalenderjahre 2013 bis 2016 die tatsächlich entstan-

denen Kosten gemäß§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV für 

a) die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen, 

b) die Nachrüstung nach SysStabV und 

c) die Auszahlung vermiedener Netzentgelte 

übermittelt. 

In den Anlagen 2 werden diese Werte den von der Beschlusskammer ermittelten 

Werten gegenübergestellt. 

Im Rahmen der Stellungnahme vom 07.12.202.0 hat der Netzbetreiber vorgetragen, 

dass für die Jahre 2011 und 2012 eine Nachtestierung der vermiedenen Netzent-

gelte stattgefunden hat. Die Nachtragstestate für EEG-Einspeisungen in den Jahren 

2011 und 2012 hat die Antragstellerin übermittelt. Den entsprechenden Belastungs-
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ausgleich unter Abzug der vermiedenen Netzentgelte leistete ·der Übertagungsnetz­

betreiber teils in 2014, teils in 2015. Die entsprechenden Amprion-Abrechnungen 

sind vom Netzbetreiber eingereicht worden. 

Die Kosten aus einer Nachtestierung der vermiedenen Netzentgelte für die Jahre 

2011 und 2012 hat die Beschlusskammer bei der Ermittlung des Regulierungskon­

tosaldos für das Jahr 2014 in Höhe von- und für das Jahr 2015 in Höhe 

von- in den Jahren der Zahlungswirksamkeit gemäß§ 35 Abs. 2 EEG a.F., 

berücksichtigt. 

2.2.3 lnvestitionsma ßnahmen 

Der Netzbetreiber hat nach Maßgabe des § 23 ARegV Anträge auf Genehmigung 

von Investitionsmaßnahmen gestellt, welche von d.er Beschlusskammer 4 geneh­

migt wurden. Die aus diesen Projekten resultierenden Kapitalkosten wurden als 

Plankosten in der Erlösobergrenze des Netzbetreibers berücksichtigt. Mit den fol­

genden Schreiben hat die Beschlusskammer 4 dem Netzbetreiber das Ergebnis der 

Ist-Kostenabrechnung mitgeteilt. 

Aktenzeichen 
Datum vom Schrei­

ben 

Mitteilung für das 

Jahr 
Ist-Betrag 

BK4-13-264 04.04.2017 2014 114.563 € 

BK4-13-264 04.04.2017 2015 164.122 € 

BK4-13-264 27.06.2017 2016 161.819€ 
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2.2.4 Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden 

Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den 

in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das 

Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des Mess-

stellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich 

enthaltenen Ansätzen in das Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Differenz 

durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb o-

der Messung durch die Antragstellerin durchgeführt Wird, oder Maßnahmen nach 

§ 21b Abs. 3a und 3b EnWG a.F. sowie nach§ 18b StromNZVa.F. verursacht wird. 

Die Antragstellerin hat für die Kalenderjahre 2013 bis 2016 die Kostenveränderung 

für die Messung bzw. den Messstellenbetrieb übermittelt. 

2.3 Ausgleich des Regulierungskontosaldos der Jahre 2013 bis 

2016; Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 

31.12.2016 

Bei der ersten Auflösung des Regulierungskontos umfasst gemäß § 34 Abs. 4 

ARegV die Auflösung alle noch offenen Kalenderjahre. Der ermittelte Saldo wird 

nach dieser Übergangsvorschrift annuitätisch bis zum Ende der dritten Regulie-

rungsperiode durch Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenze verteilt. 

Der.Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2016 wird durch die kalen

derjährlichen Einzelbeträge für die Jahre 2013 bis 2016 hinsichtlich 

a) 	der Abweichung zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen gemäß § 5 

Abs. 1 S. 1 ARegV, 

b) 	 der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4, 5 und 8 ARegV und den in der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

enthaltenen Ansätzen gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV, sowie 

-
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c) 	 den veränderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des 

§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV in der Fassung vom 26.07.2016 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß § 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

Der Anlage 2 sind die unverzinsten Differenzen der Jahre 2013 bis 2016 zu ent-

nehmen. Die Verzinsung erfolgt gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des je-

weils jährlich durchschnittlich gebundenen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mit-

telwert von Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Der anzuwendende Zinssatz 

entspricht dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen 

Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrendite 

festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. Für das Jahr 2013 beträgt 

der. Zinssatz 3,02 Prozent, für das Jahr 2014 2,75 Prozent, für das Jahr 2015 

2,49 Prozent und für das Jahr 20162,12 Prozent. 

Der Endbestand des Regulierungskontos zum 31.12.2016 ergibt sich aus den Dif-

ferenzen der Jahre 2013 bis 2016, die gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen sind. 

Den Anlagen 2 ist für die Jahre 2013 bis 2016 der Vorjahressaldo, der Gesamtsaldo 

vor Verzinsung, die Höhe der Verzinsung sowie der jeweilige Gesamtsaldo nach 

Verzinsung zum 31.12. für das entsprechende Jahr zu entnehmen. Der Ge-

samtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2016 kann ebenfalls der Anlage 2 

entnommen werden. 

Die sich danach für die Jahre 2018 bis 2023 ergebenden Zu- bzw. Abschläge auf 

die Erlösobergrenze sind Anlage 1 zu entnehmen. 

III. 	 Entfall der vorläufigen Anordnung 

Die Beschlusskammer hat am 29.11.2018 (Az.. BK8-17/2992-01) für die Pfalzwer-

ke Netz AG und am 06.12.2018 (AZ. BKS-17/2992-01) für den Energie- und Bäder-

betrieb Hauenstein eine vorläufige Anordnung zur Auflösung des Regulierungskon-

tosaldos der Jahre 2013 bis 2016 für die Pfalzwerke ·Netz AG und (Tenor Ziffer 1.) 

getroffen. Die vorläufige A.nordnung tritt mit der Wirksamkeit dieser abschließenden 

Entscheidung außer Kraft. 
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IV. Rückwirkende Festlegung 

Die rückwirkende Festlegung der Auflösung des Regulierungskontosaldos nach 

dem 01.01.2018 ist zulässig. 

Der sachliche Grund für das Absehen von einer Festlegung bereits im Jahr 2017 

liegt u.a. dann begründet, dass in zahlreichen Fällen für die Prüfung des Regulie-

rungskontos vorgreifliche Verfahren der zweiten Regulierungsperiode (Erweite-

rungsfaktoren, Netzübergänge etc.) noch nicht abgeschlossen waren. Zur Wahrung 

einer einheitlichen Prüfungspraxis hat die Beschlusskammer daher von einer früh~ 

zeitigen Genehmigung der Regulierungskonten abgesehen. 

Die rückwirkende Festlegung in Bezug auf die Erlösobergrenzen 2018 bis 2020 ver-

stößt insbesondere nicht gegen § 21 a Abs. 5 S. 4 EnWG. D.urch den stets vor dem 

30.06. eines Kalenderjahres der Regulierungsperiode veröffentlichten Erhebungs-

bogen zum Regulierungskonto war der Netzbetreiber stets rechtzeitig zur Preisbil-

dung (01.01. des Folgejahres) in der Lage, die preisbildenden Bestandteile aus der 

Auflösung des Regulierungskontos der Jahre 2013 bis 2016 für sich zu bestimmen 

und konnte diese somit seiner Entgeltbildung der Jahre 2018 bis 2020 zu Grunde 

legen. Durch die regelmäßige Veröffentlichung der Hinweise zur Anpassung der Er-

lösobergrenze waren dem Netzbetreiber dabei auch die wesentlichen Rechtspositi-

onen der Be~chlusskammer im Hinblick auf die Berücksichtigung bzw. Nichtberück-

sichtigung bestimmter Kosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile 

i.S.d. § 11 Abs. 2 ARegV bekannt. 

Die Systematik der ARegV sieht einen festlegungsfreien Zeitraum nicht vor. Die 

Festlegung derAuflösungsbeträge aus dem Regulierungskonto für die Jahre 2018 

bis 2023 hätte danach grundsätzlich im Jahr 2017 erfolgen sollen. Gleichwohl ist 

eine rückwirkende Festlegung zulässig . Nach Art. 37 Abs. 10 der · Richtlinie 

2009/73/EG sind die Regulierungsbehörden befugt, vorläufig geltende Übertra-

gungs- und Verteilungstarife festzulegen oder zu genehmigen und über geeignete 

.Ausgleichsmaßnahmen zu entscheiden, falls sich die Festlegung d~r Tarife verzö-

gert. Wenn aber vorläufige Regelungen im Zusammenhang mit der Festlegung der 

Erlösobergrenze für ein Kalenderjahr zulässig sind, muss auch eine rückwirkende 
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endgültige Festlegung von Erlösobergrenzen zulässig sein (vgl. OLG Düsseldorf, 

Beschluss vom 14. September 2016, Vl-3 Kart 175/14 (V), Rn. 118 ff., juris). 

Angesichts der dargestellten Umstände erachtet die Beschlusskammer die rückwir-

kende Festlegung als vom Ermessen gedeckt. 

Vorliegend überwiegt das Interesse der Allgemeinheit an der (rückwirkenden) Fest-

legung zur Auflösung der Regulierungskontosalden. ·Die gegen die rückwirkende 

Festlegung sprechenden Prinzipien des Vertrauensschutzes hat die Beschlusskam-

mer demgegenüber im konkreten Fall als nachrangig bewertet. Es war dem Regu-

lierungskonto vor der Verordnungsänderung im Jahr 2016 immanent, dass die Fest-

stellung nachträglich nach Ablauf mehrerer Jahre, nämlich erst mit der Festlegung 

der nachfolgenden Erlösobergrenzen erfolgte. 

Dem Netzbetreiber war zudem vorab bekannt, dass eine Festlegung der Beschluss-

kammer zur Genehmigung der Regulierungskontosalden für die Jahre 2013 bis 

2016 erfolgen wird und insoweit eine nachträgliche Korrektur der selbständig ange-

passten Erlösobergrenzen der Jahre 2018 bis 2020 erfolgen kann. Bereits mit den 

Hinweisen für die Festlegung der Erlösobergrenzen für das Jahr 2018 hat die Be-

schlusskammer darauf hingewiesen, dass, sofern noch keine Bescheidung des ge-

stellten Antrags erfolgt ist, der Antragswert für die Anpassung anzusetzen ist. 

Zudem hat die Beschlusskammer in der vorläufigen Anordnung im Jahr 2018 noch-

mals klargestellt, dass mögliche Abweichungen der endgültigen von der vorläufigen 

Entscheidung sachgerecht. über die Methodik des Regulierungskontos ausgegli-

chen werden können. Dies betrifft die künftigen Genehmigungsverfahren zu den 

Regulierungskonten der Jahre 2018 bis 2020. 

Die Entscheidung ist auch verhältnismäßig. Die Entscheidung dient dem Zweck, 

entsprechend den Vorgaben des EnWG, der ARegV und der StromNEV für die 

Jahre 2018 bis 2023 Auflösungsbeträg~ aus dem Regulierungskontosaldo fes~ule­

gen. Die rückwirkende Festlegung ist hierzu geeignet, insbesondere werden 

dadurch folgerichtige Saldierungen in den Jahren 2018 bis 2023 ermöglicht. Die 

rückwirkende Festlegung ist auch erforderlich, da ein gleich geeignetes, milderes 

Mittel. nicht zur Verfügung steht. Die Entscheidung ist schließlich auch angemessen. 
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Das Interesse des Netzbetreibers, für den Zeitraum der Rückwirkung keinen weite-

ren Vorgaben gemäß dieses Beschlusses zu , unterliegen, muss aus Sicht der Be-

schlusskammer hinter dem Interesse der Allgemeinheit an einer sicheren, preis-

günstigen und effizienten leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit 

Elektrizität zurückstehen. Die zahlreichen nachträglichen Korrekturen einzelner Un-

ternehmen im Verwaltungsverfahren zeigen zudem, dass es vielfach auch im Inte-
resse der Netzbetreiber selbst ist, nachträglich noch eine Entscheidung zu treffen. 

V. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 
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VI. Anlagenverweis 

Die Anlagen 1 bis 3 zu den Kalenderjahren 2013 bis sind Bestandteil dieses Be- 

schlusses.  

Anlage 1 Auflösungsplan und Auszug  

Anlage 2 Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA 

Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzenbestandteile 

Anlage 3b Vergleich VPI und dauerhaft nicht be.einflussbare Kosten 

Anlage Je Netzveränderungen 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Be-

schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur (Haus-

anschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Be-

schwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: 

Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der. Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die 

Beschwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten 

und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsa-

chen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Be-

schwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt 

unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Vorsitzender 

Bourwieg 

Beisitzerin Beisitzer 

Dr. Heimann Wetzl 
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Phllzwerk.e Neu: AG AZ.: BK&-17/2992-01 

Ayszua do& ReaulleryngskOntos für dje Jahre 2013. 2014. 2015 l!!)d 2016 
• Herleltull9 des Saldo d&S Regu!leru!lQskontos • 

2013 2014 2015 2016Rechtsgrundlage Beacllteibung [EUR) [EUR) [EUR] (EUR] 

""eh § 4 ARetj/ zutli&slge Erlöse 

Erlösobergrenze (EOO) gemäß § 4 ARegV§ 5 Abs. 1 Satt 1 ARegV 
Verzidl!sbelrag in der Veiprob\lng 

Olferenz 

latsächich entstandene Kost„ 

§ SAbs. 1Satz 2 ARogV Er1ordef1.:l>e lnanspNdlnohmo vollielagefler 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV in EOG onthatttne Aniil:te 

Differenz 

latsicMeh entstandene Kos:!.-en 

Vermftdene Netz.entgelte im mtne von § 18 SlromNEV, in EOO enthaltene Ansätze§ $Abs. 1 Sa!Z 2 ARegV § 35 Abs. 2 des EEG und§ 4 Abs. 3 des KWK-G 

Olferenz 

tatsäcnlicn entS1andene Kosten 

Kostenwrändetung Meuung / Mes.s.stellenbetfieb inkJ. in EOG cnUiaJtene Ms.ätze§ S Abs. 1 Satz 3 ARcgV Mallnohmon 90m. § 21b EnWG 

Offeronz 

tslslchk:tl emstanctene Kosten 

Nachrüslung von Wechselrichtern nai:h § 1 O Abs. 1§ SAbs. 1 Satz2 ARcgV in EOG enthaltene Ans!tzo 
Sy$StllbV 

to1täel'll~ enl.standene Kosten 

Kapitalkos.ten aus genehmigten lnveslitionsm9ß.nahmen . EOG O\alt An$älZ§ 5 Abs 1 satt 2 ARcgV nach § 23 ARegV in en ene e 

Differenz 

Sonstiges 

Saldo aue Einzekliffe~nun 

Enrittlung duSaldo des Regt.llerungakontos 

Jahre:odnf~:igsbeMnd { • Votjs.hressa?do) 

SaldO aus 6nzeld~ronzen 
Jahresendbestand (Jehruanfangsbcstand + saklo aus 
Einzeldifferel"'Z.en 

tJJitetwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbesland 

Anzuwo'1do<taer Zinssatz gcm.'iß § 5Abs. 2 ARegV 

Saldo Regul<lnmgskonto ( • Jallresendbestand + 
Verzinsun l 

Auswirkung aUf die ErtösObergrenze J.!ir>dereflös (EQG. 
erl>öhtnd) 

Mehreflös CEOG· 
f!W1dtmd) 

Mehrerl5s (EQG. 
mindernd) 

IAohrorlös (EOO-
mindtrnd) 

Ve1'21nsLrlQ und BerDckelc:i.igung In den kaltnderjlhrlichen Erlösolargrenzen 

Bezelcnnung 2017 
[EUR] 

2018 
(EUR] 

2019 
(EURJ 

2020 
[EURJ 

2021 
(EURJ 

2022 
[EUR] 

2023 
[EUR) 

Saldo Regure1Ung!konto Z\lm 31.12.2016 · 10.9$1.561 

Att2ll'W9nderder Zinssatz gemäß§ 5 Abs. 2 AR&ljJ 2,12% 2,12% 2,12% 2,12% 2,12% 2,12% 2,12% 

Verzinsung ·232.173 

B.,...rt (zu ""'!eilender Betrag) ·11.1 83.734 

Annuitätl„he Berücksichtigung in der ErN!sobervrenze -1.913.652 ·1.983.652 -1.983.652 0 U8J,652 ·1 .983.652 -1.J183.6S2 

Amwirkung ai.4 die Erlösobergronzo !Athrerllls (EOG-mindemd) 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA Pfalzwerke Netz AG Az: SK8-', 712992-01  

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2013  

Rechtsgrundlage Beschreibung 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV Erlösobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 
erzielbare Erlöse 
Ver:zichtsbetrag in der Verprobung 
Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV_ 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, § in EOG enthaltene Ansätze 
35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern.§ 21b EnWG 

Nachrüstung von Wechselrichtern nach§ 10 Abs. 1 
SysStabV 

Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen 
nach § 23 ARegV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthalte11e Ansätze 
Differenz 
Sonsti es 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

Angaben des 
Netzbetreibers 

[EUR] 

Bundesnetz-
agentur 
[El!JR) 

Abweichungen 
zu a·ngesetzten 

Werte.i:i 
[EUR] 
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Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzen Pfalzwerke N e!z AG A2: BKS-1712992-0 1 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

· 

Erlöso berg renze 

Formelbestandtei le 

KA dnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPlt I VPl0 - PF, 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q -Element 

Härtefa ll 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 Abs. II - V ARegV 

Sonstiges 

Sette 1 von 10 
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2013 

2013 

Anlage 3c Netzveranderungen Pfalzwerke Netz AG Az: BKB-1712992-0i 

Netzteilname: 
Datum NV: .___0_1._0_1._20_0_9 _ _,IAZ: IBKB-09/2992-71 1 

Erhöhung der Erhöhung der nicht 
dauerhaft nicilt vorübergehend nicht voröbergehend nicht nicht abgebaute abgebauten 

Jahr Erlosobergrenze 
[EUR] 

beeinflussbare 
Kostenanteile 

PIZ 
(EUR) 

beeinflussbare 
Kostenanteile 

t>eeln"Llssba-en 
Kolitenanteile dutcll 

beeinflussbare 
Kostenante•e 

beeinflussbaren 
Kostenanteile durch #WERT!' Jahr des EWF-

Antrags 
[EUR) (EUR) (VPl(VP(v-PFt) (EUR] NPl,ll/Pt,,-PFJ 

(EUR] (EUR) 

?009 
2010 
2011 
2012 
2013 

Jahr 

2009 
2010 
201 1 
201 2 

Anpassungsbetrag 
(VPl/VPlc;-PFJ 

am EFt 
IEURl 

Qualitäts-
element 
(EUR) 

Härtefall 
(EUR) 

Periodenöber- Periodenüber- Periodenüber-
greif ende Sa1ci11:rung greifende Saldierung greifende Saldierung 

2006 2007 2006 
(EUR) fEURl [EUR) 

Sonstiges 
[EUR] 

Anpassung der 
Vertusteneroie 

(EUR) 

Jahr Referenzpreis 
[EURIMWh] 

Übertragende den 
aner1<annten Kosten 
zu Grunde liegende 

Menge 
[kWh) 

übertragende 
anerkannte Kosten 
für die Beschaffung 
von Verlustenergie 

(EUR) 

Anpassung der 
Vertustenergie 

(EUR) 

2011 55.75 
201 2 56.71 

55,89 
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Anlage 3c Netzveränderungen Pfalzwerke Netz AG Az· BK8-17/2992-01 

7. Ne!zveranderung: ~N_ett_a__bQ.a_1rg...____.l_________________________________~I 

Netzteilname: Ballweiler, Blic:kwe~er, Wecklingen 
Datum NV: 01.01 .2012 IAZ: IBKB-1 1/2992-71 1 

Erhöhung de~ E;rtJöhuog dernl~ht EOG-dauerhaft nicht vorObergehend nicht vorObergehend' nicht abgebaulennichtabgebaute erhöhung durch Erlösobergrenze beeinnussbare PIZ beeinRussbare beein~Ussbaren beeinflussbaren Jaht: des EWF·~1nß~bai'eJahr Erwetterungs-(EUR) Kostenanteile [EUR] Kostenanteile Kostenanteile durth Kostenanteile durch AntragsKostenanteile faktor [EUR) (VPl.,'VPl0-PF,)(EUR) (VPli/VPla-PF,) [EUR) [EUR] 
[EUR) [EUR) 

2009 
2010 
201 1 
2012 
2013 

Anpassungsbetrag Pcriodcnüber- Periodenüber- Periodenüber-Ouahlät.s- Anpa~~ung der(VPll\/Plo·PF,) Härtefall gre1fenae Saldierung greifende Saldierung greifende Saldierung Sonstigeselement Vertustenergie [EUR] 2006 2007 2008 [EUR]am EFt (EUR) (EUR] [EUR) [EUR] [CUR][EURJ 

Jahr 

7009 

201 1 
201 2 
2013 

Übertragende den Übertragende 

Jahr Referenzpreis 
[EUR/MWh) 

anerkannten Kosten 
:zu Grunde liegende 

Meng§: 

anerkannte Kosten 
für d ie Beschaffung 
von Verlustenergie 

Anpassung der 
Verlustenergie 

[EUR] 
[kWh) [EUR] 

2011 55,75 
2012 
2013 

56,71 
55,89 
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Anlage 3c Netzveränderungen Pfalzwerke Netz AG Az: BK8-17 /2992-01 

3 Netzveräncerung· l-'N""etz~a;.;.w.;txla""u11,._____.l__________________________________, 
Netzteilname· KJemottwe1ler 1 
DatJm NV. 01 01.201 2 IAZ: IBKS-11/2992-72 1 

Jahr ErlOsobergrenze 
[EURJ 

dauerhaft nicht 
beeinßussbare 
Kostenanteile 

[EUR] 

PIZ 
[EUR] 

ErhOh1.119 der 
vorübergehend nicht vOtObergehend nicht 

beeinflussbare beeinftussbaren 
Kostenanteile Kos~eoanteile durcn 

[EUR] (VPl,NPlo-P"iJ 
[EUR] 

111cht abgeba.rte 
beeinflussbare 
Kostenanteile 

(EUR] 

EltiOhUng der nicht 
abgebauten 

beeinllussbaren 
Kostenanteile durch 

(VPl,NPl0-PF~ 
[EUR] 

EOG· 
erhöhung durch 
Erwerterungs-

raktor 
(EUR) 

Jahr des EWF-
Anllags 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

1 
Jahr 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

Anpassungsbetrag  
(VPl,NPlo-PFJ  

am Eft  
[EUR]  

Qualitäts-
element 
[EUR] 

Periodenüber- Periodenüber- Periodenüber-
Härtefall greifende Saldierung greifende Saldierung greifende Saldierung Sonstiges 
[EUR] 2006 2007 2008 [EUR) 

[EUR] ]EUR] (EUR] 

Jahr Referenzpreis 
[EURIMWh] 

übertragende den 
anerkannten Kosten 
zu Grunde liegende 

Menge 
[kWh] 

Oberttageroe 
anerkannte l(osten 
fOr dfe Bescliaffurg 
von Ver1ustenergie 

[EUR] 

Anpassung der 
Verluslenerg1e 

[EUR] 

2011 55,75 
2012 56,71 
2013 55.89 
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Anlage 3c Netzveränderungen Pfalzwerke Netz AG Az: BK8-17/2992-01 

4. Neuveranderung: rN_etz _~~----~1--------------------------------------------------~--~~------------~__abgang
Neuteilname· Mauchenhe1m 
lJatum NV. 01.ouo12 IAZ: IBKB-1112992-73 1 

Erhötiuog1der Erhöhung der-njch\ EOG· dauerhatt nicht vorubergeheno nicht vOJ(iberge(\end nicht nicht abgebaute ab;;iebauten erhöhung durch Erlösobergrenze beeinflussbare PIZ beeinflussbare beeinftussbll'en beeinßl.1ssbare beeinflussbaren Jahr des EWF-Erweiterungs-[EUR) Kostenanteile (EUR) Kostenanteile Kostenanteile durch Kostenanteile Kcste11anteile durch Anllagsfaktor[EUR) [EUR] (VPl/VPlo-PF,) (EUR) (VPl,NPl0 -PF,) (EUR) 

Anpassungsbetrag Periodenüber- Periodenüber- PeriOdenOber-Qualitäts- Anpassung der (VPl/VPlo-PFJ Härtefall greifende Saldierung greifende Saldierung greifende Saldierung sonstigesJahr Venustenerg1eelement (EUR) 2006 2007 2008 (EUR] amEFt (EUR] !EUR](EUR] [EUR] [EUR)[EUR) 

2009 

Jahr 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

[EUR] (EUR) 

2010 
2011 
2012 
2013 

Jahr 

2011 
2012 
2013 

Referenzpreis 
(EUR/MWhj 

55,7(; 
56,71 
55.89 

übertragende den 
anerkannten Kosten 
zu Grunde liegende 

Menge 
[kWh) 

Übertragende 
anerkannte Kosten 
für die Beschaffung 
von Verlustenergie: 

(EUR) 

Anpassung der 
Venustenergie 

(EUR) 
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Anlage 3c Netzveränderungen Pfalzwerke Netz AG Az: BKB-17/2992-01 

5. Nelzveranderung 
Netztellnarr.e. 1 
Datum NV. 

Netzabgang 1 
Plelaweiler-Oberhofen 

01 .01 .2012 IAZ.. IK6-11/2992-74 1 

Jahr Er10SObergrenze 
[EUR) 

oauerhaft n;ctit 
beeinftussbare 
Kostenanteile 

[EUR] 

PIZ 
[EUR] 

vorl.ibergehend noch! 
beeinflussbare 
Kostenanteile 

[EUR] 

Erhöhung der 
vorubergehend rncllt 

beeinflussbaren 
Kostenanteile durch 

(VPlt'Vf'io-PFJ 
[EUR] 

lllctlt abgebaute 
beeinflussbare 
Koste1anteile 

(EUR] 

ErhOlxmg der nicht 
abgebauten 

beeinflussbaren 
Kostenanteile durch 

(VPl,NPl.,-PFJ 
[EUR] 

EOG-
erhOhung dulth 
Elwe~erungs-

faktor 
[FUR) 

Jahr des E\fvF-
Antrags 

2009 
201 0 
2011 
2012 
2013 

Jahr 

/009 
2010 
2011 
2012 
2013 

Anpassungsbetrag Periodenober- Periodenüber- Periodenüber-Quatitats- 1tärtera11 greifende Saldierung greifende Saldierung greifende Saldierung Sonstiges(VPl,NPlo-PFj) element [EUR] 2006 2007 2008 [EUR]am Eft [EUR] [EUR] [EUR] [EUR) (EUR] 

Anpassung der 
Ver1ustenergie 

[EUR) 

Übertragende den Übertragende 

Jahr 
Referenzpreis 
[EURIMWn] 

anerkannten Kosten 
zu Grunde liegende 

Menge 

anerkannte Kosten 
für die Beschaffung 
von Venustenergie 

Anpassung der 
Ver1 ustenerg1e 

[EUR] 
[kWh] [EUR] 

2011 
2012 
2013 

55,75 
56,71 
55,89 
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Anlage 3c Netzveränderungen Pfalzwerke Netz AG Az: BK8-17/2992-01 

6. Netzveranderung: 
Netzteilname: 
Oalum NV. 

Netzabga~ 1 
0r1sgemeinde Honchoim, Ortsbezirk Hayna 

01.01.2012 IAZ: IBKB-1112992-75 1 

.' 
Erhöhung der Ertio1iur1g derritcl'ilf EOG-dauerhaft nicht vorübergehend nicht vorubergehend nicht nicht al:!gebaute abgE!bauten crhöhung dt:rchEr1ösobergrcnzc beeinflussbare PIZ beeinOussbare becinOussbaren beainOussbare beeinflussbaren Jahr des EWF-Jahr Erweiterungs-[EUR) Kostenanteile [EUR) Kostenanteile Kostenanteile <Jurch Kostenanleile Kostenanteile durch Antragsfaktor[EUR) [EUR] (VPl,NPlo--PFJ (EUR) (VPl,IVPl.,-PFJ [EUR]

[EUR) (EUR] 

2009 
2010 
2011 
2012 

- -
Jahr 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

Anpassungsbetrag Periodenuber- Periodenüber- PeriodenOber-Oualltäts-(VPl{VPlo-PFtJ Hartefall greifende Saldierung greifende Saldierung greifende Saldierung Sonstigeselement [EUR) 2006 2007 2008 (EUR]amEFt (EUR) (EUR] [EUR~ [EUR][EURJ 

Anpa~sung der 
Ver1uslenergie 

[EUR) 

Jahr Referenzpreis 
[EUR/MWh) 

Übertragende den 
anerkannten Kosten 
zu Grunde liegende 

Menge 
(kV\'h) 

Übertraoende 
anerkannte Kosten 
für die Beschattung 
von Ver1ustencrgic 

[EUR) 

Anpassung der 
Verlustenergie 

[EUR] 

201' 
2012 
2013 

55,75 
56,71 
55,89 
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2009 

2011 
2012 
2013 

Anlage 3c Netzveranderungen Pfalzwerke Netz AG Az: BK8-17/2992-01 

7. Net~veranderung 
Ne171ednam'! 1 
Datum NV. 

Netzabga~ 1 
Bad Munster am Stein Ebembwg 

01.01.2013 IAZ: IBKS-1 6/2992-71 1 

Jahr Er10sooo1grenze 
[EURJ 

dauelllaft nieht 
beeinflussbare 
Kostenanteile 

[EUR] 

PIZ 
(EUR] 

vorubergettend nicht 
beeinnussbare 
Kostenanti.lle 

[EUR] 

Erhöhl.llg der 
VorObergehend nicht 

beeilflussbaren 
Kostenanteile durch 

(VPl,IVPlcrPFJ 
[EUR) 

mcnt abgebaute 
beeinf.ussbare 
Kostenc.ntelle 

[EUR] 

Erh/Jkur.g der nicht 
abgebauten 

beeinflussbaren 
Kostenanteile durch 

(.\/Plt!VPl0 -PF,} 
[EUR] 

EOG· 
c:rttöhung durch 
Erweiterungs. 

f;,ktor 
(EURJ 

Jahr des EWF-
Antrags 

2009 
2010 
2011 
2012 
?01 3 

Anpassungsbetrag  
(VPl,11/Plo-PFJ  

am EFt  
[EUR)  

Quaht.ats-
element 
[EUR] 

Periodenüber- PeriodenQber- Periodenüber-
llärtefall greifende Saldierung greifende Saldierung greifende Saldierung Sorisligea 
[tUR] 2006 2007 2008 [EUR! 

[EUR] [EUR] [EUR) 

Anpassung der 
VerlustMergie 

(EUR] 
Jahr 

201 0 

Übertragende den übertragende 

Jahr Rcferenzpteis 
[EURIMWh] 

anerkannten Kosten 
zu Grunde liegende 

Menge 

anerkannte Kosten 
tcr die Beschalfu~ 
von Vertustenerg1e 

Anpassung der 
Verlustenerglf! 

[EUR] 
[kWh] [EUR] 

2011 
2012 
20 13 

55,75 
56,7~ 

55,89 
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Anlage 3c Netzveränderungen Pfalzwerke Netz AG Az: BKS..17/2992-01 

8. Netzveränderung· Vollne1Zaufnarrne 1 
Netzteilname· Flßoönnheim 1 
DatumNV: 01.01.2013 IAZ: l82D4 - 38 54 39 1 

Jahr Er10sobergrenze 
[EUR] 

da4"ertlaft nicht 
beeinl'tlssbare 
Kostenanteile 

[EUR] 

PIZ 
[EUR] 

EttlOtl!.flQ der 
vo!Obergehend nicht vorObergehend nfc:ht 

beeinflussbare beelnHussbaren 
Kostenanteile Kostenanteiledurch 

[EUR] (VPlt"Vf'lcrPl;i) 
[EUR] 

nichtabgebau!e 
~nll~~ 
KostenanteHe 

[EUR] 

emorung dernleht 
abgebauten 

beeinßussbaren 
KoStenantelle durch 

(VPl.,'VPl0 -PFi) 
[EUR] 

EOG-
emonung durch 
Erweitert.W1gs-

faktor 
[EUR] 

Jahr des EWF-
Antrags 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA Energie- und Bäderbetrieb Hauenstein Az.: BKS-1712992-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2013  

Rechtsgrundlage Beschreibung 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV erzielbare Erlöse 
Verzichtsbetra in der Verprobung 
Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansatze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, § in EOG enthaltene Ansätze 
35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

Kostenveränderung Messung I Messsteilenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG 

Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 
SysStabV 

Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen 
nach § 23 ARegV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

Sonsti es 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

Angaben des 
Netzbetreibers 

[EUR] 

Bundesnetz-
agentur 
[EUR] 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 
[EUR] 
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A:l. BKß-1712992-01 Anlage 3a Vergleich der Er1ösobergreozen Energie- und Bäderbelrieb Hauenstein 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1/ VPl0 - PF1 

Anpassung der Erlösobergrenle gem EWF-Beschluss 

Sonst iges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß§ 26 Abs. II - V ARegV 

Sonstiges 

Netzbet~eiber 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Net.zbetrefber und BNetzA Energie- und Bäderbetriebe Hauenstein Az: ßKS-17/2992-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2014 

Rechtsgrundlage 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Salz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Beschreibung 

Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemaß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Vermied~ne Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, § 
35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern.§ 21b EnWG 

Nachrüstung von Wechselrichtern nach§ 10 Abs. 1 
SysStabV 

Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen 
nach § 23 ARegV 

Auflösung des Abzugsbetrags nach § 23 Abs. 2a ARegV 

Finanziel er Ausgleich nach § 17d Absatz 4 EnWG 

nach § 4 ARegV zulässi 
erzielbare Erlöse 
Verzichtsbetrag in der Ve 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansatze 
Differenz 

tafsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansatze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Koste 
in EOG enthaltene Ansatze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

Sonsti es 
Saldo aus Einzeldifferenzen 

Angaben des 
Netzbetreibers 

[EUR] 

Bundesnetz-
agentur 
[EUR] 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 
[EUR] 
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En~ryie- unJ Bäderbetrlcbe l laueo:stcl11 Az: OK6-17/2992-0.1 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAI:? 
Anpassung VPl1 / VPl0 · PF, 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Besctiluss 

Q-Element 

Volatile Kosten 

Salc;1o Regulierungskonto 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß§ 26 Abs. II · V ARegV 

Sonstiges 

Se~e 1 von 2  



Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA Pfalzwerke Netz AG Az: BKS-17/2992-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gem. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2014 

Rechtsgrundlage 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Beschreibung 

Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemaß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV , § 
35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG 

Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 
SysStabV 

Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen 
nach § 23 ARegV 

nach 4 ARegV zulässi 
erzielbare Erlöse 
Ver:zichtsbetrag in der Verprobun 
Differenz 

tatsächrich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
In EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

Sonst! es 

Saldo aus Ei nzeldifferenzen 

Angaben des 
Netzbetreibers 

[EUR] 

Bundesnetz-
agentur 
[EUR] 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 
[EUR] 
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Anlagt> 3e Vergleich der Erlösobergren2e11 Pfalzwerke Nel~ AG Az: BKll-17/2992-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

~~treiber BNetzA Abweichung 

Erlösobergroni.o 

Formolbestandtoilc 

KAdnb 

KAvnb 

KA b 

Anpassung VP11/ VP l0 • PF, 

Anpassung dor Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Volatile Kosten 

Saldo Reguherungskonto 

Sonstiges 

Netzveränderungen gemäß§ 26 Abs II ·VARegV 

Sonstiges 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA Energie- und Bäderbetrieb Hauenstein Az: BKS-17/2992-01 

Vergleich der Net7betreiberangaben und der von der Bundesnetzaoentur ermittelten Werte aem. & 5 Abs. 1 AReqV des Jahres 2015  

Rechtsgrundlage Beschreibung 

nach § 4 ARegV zulössi 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV erzielbare Erlöse 
Verzichtsbetrag in der Ve 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, § in EOG enthaltene Ansätze 
35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

Kostenveränderung Messung f Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG 

Nachrüstung von Wechselrichtern nach§ 10 Abs. 1 
SysStabV 

Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen 
nach§ 23 ARegV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

Sonstiges 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

Angaben des 
Netzbetrelbers 

[EUR] 

Bundesnetz-
agentur 
(EUR] 

Abweichungen 
zu angesetzten-

,Werrfen 
[EURl 

Seite 1von1 



Anlage 3a Vergleich der ErlOsobergrenzeo Energie- und Baderbeuleb Hauenstein Az. BKS-17/2992-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobcrgrenze 

F ormolbestandtcilc 

KAdnb 

KAvnb 

KA b 

Anpassung VPl1/ VP10 - PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze gem. EWF-Beschluss 

Q-Elemen1 

Volatile Kosten 

Saldo Regulierungskonto 

Härtefall 

Sons tiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß§ 26 Abs. II - V ARegV 

Sonstiges 

Ne_Qbetrel~er 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA Pfalzwerke Ne!L AG Az: BKS-17/2992-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2015 

Rechtsgrundlage 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Beschreibung 

Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, § 
35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern.§ 21b EnWG 

Nachrüstung von Wechselrichtern nach§ 10 Abs. 1 
SysStabV 

Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen 
nach § 23 ARegv 

Auflösung des Abzugsbetrags nach § 23 Abs. 2a ARegV 

Finanzieller Ausgleich nach § 17d Absatz 4 EnWG 

nach§ 4 ARe V zuläss· e Erlöse 
erzielbare Erlöse 
Verzichtsbetra in der Verprobung 
Diffe renz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Diffe renz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansatze 
Differenz 

Sonsti es 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

Angaben des 
Netzbetreibers 

[EUR] 

Bundesnetz-
agentur 
[EUR] 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 
[EUR] 
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Anlage 3a Vergleich der. Erlösobergrenzen Plalzwerke Netz AG Az.: BKS-17/2992-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösoborgrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KA vnb 

KAb 

Anpassung VPl1 / VPl0 - PF, 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Volatile Kosten 

Saldo Regulterungskonto 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß§ 26 Abs. II · V.ARegV 

Sonstiges 

217 239.911 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA Energie- und Bäderbetrieb Hauenstein Az: BK8-1 7/2992-01 

Veraleich der Netzbetreib~rangaben und der von der Bundesnetzaaentur ermittelten Werte aem. &5 Abs. 1 AReaV des Jahres 2016  

Rechtsgrundlage 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Beschreibung 

Erlösobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

nach § 4 ARegV z.ulässige Erlöse 
erzielbare Erlöse 
VerzichtsbetFag in der Verprobung 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

talsächlich entstandene Kosten 
Vermiedene Netzentgelte im Sinne von § 18 StromNEV, § in EOG enthaltene Ansätze 
35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

Kostenveränderung Messung J Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern.§ 21b EnWG 

Nachrüstung von Wechselrichtern nach§ 10 Abs. 1 
SysStabV 

Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen 
nach § 23 ARegv -

Differenz 

tatsächlich enlstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

Sonstiges 
Saldo aus Einzeldifferenzen 

Angaben des 
Netzbetreibers 

[EUR] 

Bundesnetz-
agentur 
[EUR] 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 
[EUR] 
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Anlage Ja VerQle1cl1 der Et1ösober9renzen Energie- und Bäderbelricb Hauen•!•"" Az: BKB-1712992-01 

Vergleich Erlösobergrcnzcnbcstandteile 

Netzbetreiber BNettA Abwelchun,g 

Erlösobcrgrcm~e 

Fo rmelbestandteile 

KAdnb 

KA vnb 

KA b 

Anpassung VPl1/ VPl0 - PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Volatile Kosten 

Saldo Regulierungskonto 

Hartefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveranderungen gemäß § 26 Abs. II - V ARegV 

Sonstiges 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netz!>elreiber und BNetzA Pfalzwerke Netz AG Az.: BKS-1712992-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs . 1 ARegV des Jahres 2016  

Rechtsgrundlage Beschreibung 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV Erlosobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Erforder1iche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, § in EOG enthaltene Ansätze 
35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

Kostenveränderung Messung f Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern.§ 21b EnWG 

Nachrüstung von Wechselrichtern nach§ 10 Abs. 1 
SysSlabV 

Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen 
nach § 23 ARegV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

Sonstiges 

Saldo aus Einzeldi fferenzen 

Angaben des 
Netzbetreibers 

[El!JR) 

Bundesnetz-
agentur 
[EUR] 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 
(EUR] 
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Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzen Pfalzwerke Netz AG Az.: BKB-1712992-0 1 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Forme!bestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VP11/ VPt0 - PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. E)IVF-Beschluss 

Q-Element 

Volatile Kosten 

Saldo Regulierungskonto 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß§ 26 Abs. II - V ARegV, 

Sonstiges 
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